
                                                                     

    

 

      Scherer, Zink & Co. GmbH 
      Elektroinstallation
      Kraibergstr. 4

      96148 Baunach                                                   
                                                                 

Rechnungsanschrift:

Firma:

      Straße:

Wohnort:

Telefon:       

Telefax:

Halle:       Stand-Nr.:

Freigelände:

Letzter Einsendetermin: 27.09.2024

Elektroinstallation
Zur Weiterleitung an: Scherer, Zink & Co., Elektroinstallation GmbH, Kraibergstr. 4, 
96148 Baunach, Telefon 09544/6055, Telefax 09544 6175, E-mail info@schererzinkundco.de

Wir beauftragen Sie hiermit, unter Anerkennung der Anschluss- und Zahlungsbedingungen, mit 
der Ausführung der nachstehend beschriebenen Anschlüsse und Sonderleistungen.

A. Freigelände 
     Pauschalanschlussgebühr, ohne Zähler, inkl. Stromkosten

Anzahl Summe €
bis 1,0 KW 230 V Leitung mit Steckanschluss € 204,--
bis 2,0 KW 230 V Leitung mit Steckanschluss € 290,--
bis 3,0 KW 230 V Leitung mit Steckanschluss € 381,--

    Pauschalanschlussgebühr 400 V, mit Kraftsteckdosenkupplung, mit Zähler, ohne Stromkosten

bis 4 KW 400 V Leitung mit Kupplung € 245,--
je weiteres KW                                                    €   23,--

B. Halle 
      Pauschalanschlussgebühr, ohne Zähler, inkl. Stromkosten

bis 1,0 KW 230 V Leitung mit Steckanschluss € 190,--
bis 2,0 KW 230 V Leitung mit Steckanschluss € 270,--
bis 3,0 KW 230 V Leitung mit Steckanschluss € 354,--

    Pauschalanschlussgebühr 400 V, mit Kraftsteckdosenkupplung, mit Zähler, ohne Stromkosten

bis 4 KW 400 V Leitung mit Kupplung € 224,--
je weiteres KW €   23,--

C. Preise für interne Stand-Installation, Montage, Demontage und Mietgebühr

1fach Steckdose 16A einschl. Leitung €   18,--
Strahlerleuchte 70 W mit Leuchtmittel €   30,--
Halogenstrahler 300 W €   48,--

Bitte wenden!



D. Strompreis

Strompreis        pro KWh €     0,69

Ausstellereigene Zähler sind nur zugelassen, wenn diese eichamtlich geprüft und plombiert sind.
Die Leistungsangaben werden vom Ausstellungselektriker laufend überprüft. Bei Feststellung von 
Differenzen erfolgt Nachberechnung in voller Höhe der vorhandenen Anschlüsse.
Sämtliche Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

E. Sonderwünsche (gegebenenfalls Skizze beifügen)

Weitere Arbeiten werden nach Material- und Zeitaufwand 
berechnet.                  1 Montagestunde           €      55,--

Alle Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Für den Auftrag sind klare und verständliche Angaben erforderlich. Hinweise auf frühere Aus-
stellungen können nicht berücksichtigt werden. Ohne Angabe der genauen Firmenbezeichnung 
und Adresse wird kein Anschluss ausgeführt.

Ort, Datum Firmenstempel und Unterschrift
____________________________________________________________________________

Laut feuerpolizeilicher Vorschrift wird der Strom täglich spätestens 1 Stunde nach Ausstellungsschluss 
abgeschaltet und darf frühestens 1 Stunde vor Ausstellungsbeginn erst wieder eingeschaltet werden. Nur 
eine gesonderte Notbeleuchtung bleibt über Nacht in Betrieb. Firmen, die nachts unbedingt Strom 
benötigen, müssen dies auf der Bestellung zusätzlich vermerken (siehe E. Sonderwünsche).

Achtung Nachtstrom: Alle Geräte, die Nachtstrom benötigen, müssen separat (direkt) 
angeschlossen werden, werden plombiert und zusätzlich in Rechnung gestellt (Preise siehe unter 
B und C).

Anlagen, die von Ausstellern selbst installiert sind, müssen den VDE-Vorschriften und allen sonstigen 
einschlägigen Vorschriften entsprechen. Fehlen diese Voraussetzungen, so wird dem Stand kein Strom 
geliefert. Für Spannungsschwankungen oder Spannungsausfall übernimmt weder die Ausstellungsleitung 
noch der Elektro-Installateur eine Haftung.

Das gesamte Material für Licht- und Kraftinstallation wird mietweise zur Verfügung gestellt. Der Aussteller 
haftet für einwandfreie Rückgabe des Mietgutes.

Die Bestellung für die Elektroinstallation muss 20 Tage vor Ausstellungsbeginn eingegangen sein. 
Trifft die Bestellung durch das Verschulden des Ausstellers verspätet ein, so wird ein Zuschlag 
von 30 % erhoben.

Bei Stromabgabe an einen Stand, der keinen Stromanschluss beantragt hat, wird der betreffende Stand 
abgeschaltet. Stromabgabe an einen Nachbarstand, der keinen Anschluss bestellt hat, ist grundsätzlich 
verboten.

Der Aussteller verpflichtet sich, vor Beginn der Ausstellung den Rechnungsbetrag zu entrichten. Der 
Elektroinstallateur ist bei ausgebliebener Zahlung berechtigt, den Stand abzuschalten.

Bitte beachten!

Hohe Zuschläge bei verspäteter Anmeldung. Die 
Stromlieferung erfolgt erst nach Bezahlung des 
Anschlusses und der Stromkosten. Dem 
Standpersonal sind ausreichende Zahlungsmittel 
mitzugeben.


